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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1961

Norm

JN §49 Abs2 Z5

JN §83

Rechtssatz

Klage eines Mieters gegen den Vermieter auf Zuhaltung einer Zustimmungserklärung am Bestandgegenstand

Veränderungen vornehmen zu dürfen, ist Streitigkeit aus dem Bestandvertrag.
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